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Satzung

Wasserinteressentegemeinschaft Winkhausen e.V.

§ 1

Name und Sitz

Der Verein führt den Name: „Wasserinteressentengemeinschaft Winkhausen e.V.“
Sitz des Vereins ist Schmallenberg-Winkhausen.

§ 2

Zweck des Vereins

Die Wasserinteressentengemeinschaft Winkhausen e.V. bezweckt:

1. den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zum Zwecke der Versorgung der in Schmallenberg-Winkhausen vorhandenen Wohn- und Betriebgrundstücke mit Trink- und Brauchwasser.

2. die Erweiterung der vorhandenen Anlage durch Aufschließung neuer Quell- und Grundwassergebiete zur Sicherung des Wasserbedarfs.

§ 3

Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jeder Winkhauser  Bürger werden, der über ein Wohn- oder Betriebsgrundstück verfügt oder Inhaber eines grundstücksgleichen Rechtes, Erbbaurechtes, Wohnungseigentum usw. – ist oder zu werden beabsichtigt.

2. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können auch außerhalb Winkhausens Wohnende mit Grundbesitz im Ortsbereich Winkhausen oder sonstige Wasserbezuginteressenten und Körperschaften Mitglieder werden.

3. Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vereinsvorsitzenden  zu richten. Über die Aufnahme zu 1 entscheidet der Vorstand, der gegebenenfalls zwei Mitglieder ermächtigen kann, über die Aufnahe zu 2 die Mitgliederversammlung. Mit der Aufnahme in den Verein erwirbt das Mitglied alle Rechte und Pflichten aus dieser Satzung.

4. Die Mitgliedschaft endet:
a) durch schriftliche Kündigung

b) durch Ausschluss auf Grund des Beschlusses der Mitgliederversammlung

c) durch Wegfall Rechtsgrundlage.

Die Mitgliedschaft endet in diesen Fällen am Ende des nächsten Quartals. Bei Ende der Mitgliedschaft erlischt jeglicher Rechtsanspruch am Vereinsvermögen. Im Falle des Todes eines Mitgliedes oder von Veränderungen bei Körperschaften gehen die Mitgliedschaftsrechte und –pflichten auf den oder die Rechtsnachfolger im Eigentum an dem an die Gemeinschaftsleitung angeschlossenen Grundstück über.

§ 4

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand, der aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Kassenwart, dem Wasserwart und zwei Wasserwartstellvertretern besteht.

Zu a)
Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind jederzeit zulässig. Sie werden vom Vorstand nach Bedarf einberufen oder wenn mindestens 20% der Mitgliederstimmen dies schriftlich mit begründetem Antrag beim Vorstand beantragen.

Zu b)
Der Vorstand wählt aus seinen Reihen den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden, den Schriftführer, den Kassenwart und die Wasserwarte. Vorstands- und Vereinsmitglieder erhalten nur für schriftlich nachgewiesene Aufwendungen Vergütungen.

§ 5

Rechte und Pflichten des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Geschäftsleitung, die Ausführung der Vereinsbeschlüsse, die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er steht insbesondere dafür ein, dass der Verein einen Gewinn zu Sicherstellung notwendiger Investitionen erzielt. Die Bildung von Rücklagen zur Finanzierung von Anlagen ist zulässig.

Der Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellvertreter leitet die Versammlungen der Mitglieder und die des Vorstandes. Der Schriftführer hat über jede Vorstandssitzung und jede Mitgliederversammlung ein Protokoll zu führen, das von ihm und dem Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.
Der Kassenwart hat ordnungsgemäß Buch zu führen und alljährlich in der Mitgliederversammlung Rechenschaftsbericht zu erstatten. Er oder die von ihm beauftragen Personen nehmen Zahlungen für den Verein gegen Quittungen in Empfang. Auszahlungen aus der Vereinskasse über 5.000,00 Euro dürfen nur erfolgen, wenn sie von zwei Vorstandsmitgliedern gegengezeichnet sind. Der Vorstand ist berechtigt, zur Vornahme von Rechtgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art Vereinsmitglieder zu ermächtigen. 

Der Vorstand ist verpflichtet, in alle namens des Vereins abzuschließenden Verträge die Bestimmung aufzunehmen, dass alle Vereinsmitglieder nur mit dem Vereinsvermögen haften. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden allein, oder durch zwei andere Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

§ 6

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung beschließt über:

a) den Jahresbericht,

b) den Rechenschaftsbericht,

c) die Entlastung des Vorstandes,

d) die alljährlichen Vorstandwahlen nach folgenden Turnus: 2 x 2 und 1 x 3 neue Vorstandsmitglieder, Wiederwahlen sind möglich, Wahlen der Kassenprüfer, 
e) den Ausschluss von Mitgliedern,

f) die Festsetzung des Wasserpreis und des Anschlussbeitrages.

Der Vorstand stellt die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung auf und beruft die Versammlung durch öffentlichen Aushang der Einladung und Tagesordnung an der Anschlagstelle, an der üblicherweise die Ortnachrichten ausgehängt werden, ein. Die Einladung hat normalerweise mindestens 5 Tage vor der Versammlung zu erfolgen, in dringenden Fällen bedarf es keiner Frist. Das Stimmrecht in den Mitgliederversammlungen kann auch durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter ausgeübt werden. Ein Vertreter darf nicht mehr als zwei Interessen anderer Mitglieder wahrnehmen. 
Jedes Vereinsmitglied hat pro Vollanschluss eine Stimme.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als ein Drittel der Mitgliederstimmen anwesend sind. Sie gilt als beschlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist. 

Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird die Mitgliederversammlung zur Verhandlung über dieselbe Angelegenheit erneut einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Ladung ist ausdrücklich auf diese Bestimmung hinzuweisen.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Wird von einem Mitglied geheime Abstimmung beantrag, so ist hierüber von der Versammlung  zu entscheiden.

Bei Personenwahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der anwesenden Stimmen auf sich vereinigt. Erreicht bei mehr als zwei Kandidaten im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit, so entscheidet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen des vorausgegangenen Wahlgangs.

Beschlüsse, durch die die Satzung geändert oder der Verein aufgelöst werden sollen, bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitgliederstimmen.

§ 7

Benutzungszwang

Auf Grundstücken, die an der Wasserversorgung angeschlossen sind, haben die Anschlussnehmer ihren gesamten Trinkwasserbedarf aus dieser zu decken. Es ist sicherzustellen, dass diese Verpflichtung von allen Bewohnern des Grundstückes und von allen auf dem Grundstück Beschäftigten erfüllt wird.

§ 8

Allgemeine Pflichten aus dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis

1. Den Beauftragen des Vereins ist zur Überprüfung der Anschlussleitungen, zur Nachschau der Wasserverbrauchsanlage auf dem Grundstück, zur Kontrolle und Ablesung der Wasserzähler sowie zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, ungehindert Zutritt zu allen in Betracht kommenden Teilen des angeschlossenen oder der anzuschließenden Grundstücke und der Gebäude zu gewähren. Die Anschlussnehmer und Wasserabnehmer haben den Beauftragten des Vereins alle Auskünfte zu erteilen, die sie für die Durchführung der Maßnahmen nach Satz 1 sowie für die Feststellung des Wasserverbrauchs und für die Berechnung der satzungsgemäßen Gebühren und Beiträgen benötigen.
2. Anschlussnehmer und Wasserabnehmer sind verpflichtet, Schäden und Störungen an den Anschlussleitungen und Wasserzähler unverzüglich dem Verein schriftlich zu melden.

3. Bei einem Brand oder in sonstigen plötzlich auftretenden Notfällen, die Wasserknappheit zur Folge haben, ist die Wasserentnahme sofort einzustellen oder auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Es sind die Anordnungen der zuständigen Stellen zu befolgen.

4. Jeder Wasserabnehmer haftet dem Verein für Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden Benutzung oder Behandlung der Wasserversorgungsanlage entstehen. Ist die Ursache solcher Schäden der mangelhafte oder vorschriftswidrige Zustand der Verbrauchsanlage, so haftet der Anschlussnehmer. Der Haftende hat den Verein von Ersatzansprüchen Dritter, die wegen solcher Schäden gegen sie geltend gemacht werden, freizustellen. Mehrere Wasserabnehmer, die über einen gemeinsamen Wasserzähler versorgt werden sowie mehrere Miteigentümer haften gemeinsam für die Pflichten aus dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis. Sie müssen dem Verein einen Vertreter benennen, der für alle Beteiligten handlungsbefugt ist. Geschieht dies nicht, so sind die Erklärungen eines Beteiligten auch für die anderen Beteiligten wirksam.
5. Kommt ein Anschlussnehmer trotz schriftlicher Anmahnung seinen finanziellen Verpflichtungen, die sich aus dieser Satzung ergeben, gegenüber dem Verein nicht nach, so ist der Vorstand berechtigt, die Wasserlieferung einzustellen. Alle sich hieraus  ergebenden Kosten trägt der Anschlussnehmer.
6. Bei Verstößen gegen die Satzung, insbesondere bei unkontrollierter Wasserentnahme, hat der Anschlussnehmer eine Vertragsstrafe von Euro 500,00 zu zahlen Bei schwerwiegenden, nachhaltigen Verstößen ist der Vorstand berechtigt, der Mitgliederversammlung den Ausschluss aus dem Verein vorzuschlagen.
§ 9

Wasserlieferung

1. Das Wasser wird grundsätzlich ohne mengenmäßige und zeitliche Beschränkung in der für Trinkwasser erforderlichen Beschaffenheit und zu einem Druck, der nach den natürlichen und technischen Gegebenheiten im jeweiligen Versorgungsabschnitt herrscht, geliefert. Für gleichbleibende Lieferung und Wasserbeschaffenheit sowie für gleichbleibenden Wasserdruck wird jedoch keine Gewähr übernommen.

2. Unterbrechungen und Einschränkungen der Wasserlieferung sowie erhebliche Änderungen der Wasserbeschaffenheit und des Wasserdrucks werden, soweit sie voraussehbar sind, nach Möglichkeit bekanntgegeben. 

3. Bei Betriebsstörungen, bei Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, bei vorübergehendem oder dauerndem Wassermangel oder auf Grund behördlicher Anordnungen kann die Wasserlieferung unterbrochen oder hinsichtlich der Menge, der Entnahmezeiten und der Verwendungszwecke allgemein eingeschränkt werden. Die Wasserlieferung kann auch im Einzelfall eingeschränkt oder von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden, wenn und soweit dies aus betrieblichen Gründen, insbesondere bei zu erwartender übermäßiger Beanspruchung der Wasserversorgung durch einen Wasserabnehmer, erforderlich ist. Ein Anspruch auf Minderung oder Schadensersatz steht in allen Fällen des Absatzes 1, 2 und 3 den Wasserabnehmern nicht zu.

§ 10

Herstellung, Erneuerung, Änderung, Unterhaltung und 
Beseitigung der Versorgungsanlagen

1. Der Anschluss an die Hauptleitung bis einschließlich Wasserzähler wird von dem Verein oder einem von ihm beauftragten Unternehmer hergestellt, erneuert, geändert, unterhalten und beseitigt. Der Verein bestimmt Anzahl, Art, Material, Dimension und Führung der Anschlussleitungen sowie die Anschlussstelle. Der Verein veranlasst notwendige Verlegungen, Erneuerungen und Reparaturen. Auf die berechtigten Wünsche des Anschlussnehmers ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Eigenleistung ist möglich. Die Wasserzähler bleiben Eigentum des Vereins.

2. Sämtliche aus Maßnahmen des § 10, Absatz 1, entstandenen Kosten, mit Ausnahme der Wasserzähler, sind dem Verein vom Anschlussnehmer zu erstatten. Der Ersatzanspruch entsteht mit der Fertigstellung.

3. Alle Mitglieder gestatten unentgeltlich die Nutzung ihrer Grundstücke durch Anlagen und Leitungen, die vorhanden sind oder die vom Verein für notwendig gehalten werden und lassen ebenso unentgeltlich Reparaturarbeiten zu. Nach einer Baumaßnahe muss der ursprüngliche oder der mit dem betreffenden Mitglied vereinbarte Zustand des Grundstückes vom Verein wiederhergestellt werden. 

4. Vom Verein erstellte und bezahlte Anlagen und Leitungen sind ungeachtet der Grund- und Bodenbesitzverhältnisse Eigentum des Vereins. Jedes Mitglied ist verpflichtet, Rechtsnachfolger auf die eingegangenen Grundstücksnutzungsverpflichtungen und die Anlagenbesitzverhältnisse entsprechend dieser Satzung hinzuweisen bzw. die Verpflichtungen weiterzugeben.

§ 11

Anschlussbeitrag

1. Der Verein erhebt für jedes neu angeschlossene Grundstück einen Anschlussbeitrag in Höhe von zurzeit Euro 1.500,00. Der Beitrag ist im Voraus unmittelbar nach Genehmigung des Anschlusses an den Verein zu entrichten. Zahlungspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Genehmigung des Anschlusses Eigentümer des Grundstückes ist.
2. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der Eintragung in Liegenschaftskataster und im Grundbuch, jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Eine wirtschaftliche Einheit wird angenommen, wenn man um den betroffenen Gebäudekomplex separat herumgehen kann. Bei Mehrfamilienhäusern, bei denen separate Wasserverbrauchsabrechnungen oder Meldungen erfolgen sollen, wird ab dem Tage der ersten separaten Meldung die zu diesem Zeitpunkt gültige Anschlussgebühr fällig.

3. Die Größe einer wirtschaftlichen Einheit wird flächenmäßig bei reinen Wohngrundstücken auf 1.250m² und bei landwirtschaftlichen genutzten Grundstücken, sofern sie dem Haupterwerb dienen, auf 2.000 m² begrenzt. Wird auf diesem Grundstück ein weiteres, freistehendes Gebäude angeschlossen, das eine wirtschaftliche Einheit darstellt, so ist hierfür ebenfalls die volle Anschlussgebühr zu zahlen. 

4. Für jede weitere angefangene Grundstückseinheit sind zusätzlich zurzeit Euro 1.500,00 zu zahlen. Dieser Betrag ist bei bereits bebauten Grundstücken erst bei einer weiteren Bebauung fällig.

5. Für Weidenanschlüsse wird ein Anschlussbeitrag von zurzeit Euro 150,00 erhoben.
6. Über Anschlussbeiträge für Sonderanschlüsse, wie z.B. Anschlüsse für untergeordnete Nebengebäude, Garagen, Gartenhäuser, Hütten usw. entscheidet der Vorstand im Einzelfall.

§ 12

Grundgebühr, Wassergeld
Die Grundgebühren und das Wassergeld sind nicht feste Bestandteile dieser Satzung. Die in Anrechnung kommenden Beträge können alljährlich ohne Satzungs​änderungs​beschluss durch die Mitgliederversammlung neu festgesetzt werden.
1. Die Grundgebühr und die Bereitstellung des Wasserzählers beträgt je Zähler zurzeit Euro 50,00 per Anno.

2. Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des bezogenen Wassers berechnet. Berechnungseinheit ist der cbm Wasser. Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler gemessen. Hat ein Zähler über die nach der Eichordnung zulässigen Fehlergrenzen hinaus nicht richtig angezeigt, so ist der Verein berechtigt, den Verbrauch zu schätzen. Es gilt als Norm, dass jährlich je Person 35 cbm Wasser verbraucht werden. Für jedes Stück Großvieh sind jährlich 8 cbm Wasser anzurechnen. Maßgeblich sind die Personenzahl und die Großvieheinheiten am 1.1. des betreffenden Jahres.
3. Die nach Absatz 2 ermittelte Wassermenge ist auch dann Berechnungsgrundlage, wenn sie ungenutzt, z.B. durch Rohrbruch oder offene Zapfstellen, hinter dem Wasserzähler verlorengegangen ist.
4. Die Verbrauchsgebühr beträgt zurzeit Euro 0,90 je cbm.

5. Die Jahresgebühren für Weide- und Sonderanschlüsse ohne Zähler werden vom Vorstand nach geschätztem Verbrauch festgesetzt.

§13

Allgemeine Pflichten aus dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis

1. Bei der Abnahme von Bauwasser aus einer Anschlussleitung oder einem Hydranten wird der Verbrauch, sofern er nicht gemessen wurde, geschätzt. Dafür werden bei Rohbauten in Massivbauweise je Wohnung pauschal 40 cbm und solchen in Fertigbauweise je Wohnung 20 cbm zugrunde gelegt. Die Mindestgebühr beträgt zurzeit Euro 20,00.

2. Ein Rohbau gilt als erstellt, sobald die Rohbauabnahme des Baus möglich ist, d.h. sobald Innen-/Außenputz angebracht werden können. Von diesem Zeitpunkt an ist der Anschlussnehmer verpflichtet, den gesamten Wasserverbrauch durch Wasserzähler ermitteln zu lassen.
3. Ein eingebauter Wasserzähler darf nur mit dem Einverständnis des Vorstandes ausgebaut oder gewechselt werden.

§ 14
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht
Die Gebührenpflicht beginnt mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses, in den Fällen des § 13, Absatz 1 mit der Herstellung der Einrichtung zur Wasserentnahme.
Sie endet mit dem Wegfall des Anschlusses, in den Fällen des § 13, Absatz 1 mit der Beseitigung der Wasserentnahmeeinrichtung.

§ 15

Gebührenpflichtige und Fälligkeit der Gebühr

1. Gebührenpflichtig ist der Anschlussnehmer. Wird ein Grundstück von einem anderen genutzt oder sind an dem Wasserverbrauch auf dem Grundstück weitere Wasserabnehmer mit einem selbständigen Verbrauchsbereich beteiligt, so haften diese Personen für die Wassergebühr im Verhältnis ihres Verbrauchsanteils. Sie können jedoch von dem Verein nicht herangezogen werden, wenn und soweit sie ihren Zahlungspflichten wegen des Wasserverbrauchs gegenüber dem Anschlussnehmer nachweisbar genügt haben.
2. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.

3. Der Verein lässt den Wasserverbrauch mindestens einmal jährlich ablesen. Der Verein ist berechtigt, Vorauszahlungen auf das zu erhebende Wassergeld zu verlangen. Die Abrechnung erfolgt am Anfang einen jeden Jahres für das vergangene Kalenderjahr. Überzahlungen werden sofort erstattet.

4. Die Grund- und Verbrauchsgebühren werden per Banklastschrift erhoben. Eine Rechnung wird üblicher Weise nicht erstellt. Die Anschlussnehmer verpflichten sich, dem Verein eine Bankeinzugsermächtigung zu erteilen. Sollte ein Anschlussnehmer aus nachvollziehbaren Gründen Rechnungsstellung wünschen, wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. 
§ 16

Anzeigepflicht

1. Dem Verein sind innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen:
a) jeder Wechsel des Anschlussnehmers,

b) jede Änderung der für die Menge des Wasserbezuges und für die Höhe der Wassergebühr maßgebenden Umstände.

2. Zur Anzeige verpflichtet sich der Anschlussnehmer; und bei Anschlussnehmerwechsel hat der Rechtsnachfolger in diese Verpflichtung einzutreten. Wird die rechtzeitige Anzeige versäumt, so haftet der Anschlussnehmer für alle daraus entstehenden Ausfälle und Kosten.

§ 17
Liquidation
Im Falle der Liquidation soll das Vermögen an eine ähnliche Einrichtung oder Rechtspersönlichkeit weitergeleitet werden. Eine Auszahlung an seine Mitglieder ist zulässig. Der Erlös aus der Liquidation ist nach dem Verhältnis des Wasserverbrauchs der letzten drei vollen Kalenderjahre aufzuteilen. Voraussetzung für den Anspruch ist eine 3-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im Verein.
§ 18

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage der Beschlussfassung in Kraft.

Schmallenberg-Winkhausen, den ______________________________

Der Vorstand:



Vorsitzender: …………………………………………………………………..


stellvertretender Vorsitzender………………………………………………..



Schriftführer: …………………………………………………………………..


Kassenwart: ……………………………………………………………………



Wasserwart: ……………………………………………………………………

stellvertretender Wasserwart: ………………………………………………..

stellvertretender Wasserwart: ………………………………………………..
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